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Kirche in der Diözese RottenburgStuttgart bzw. 
durch das Verwaltungszentrum,

2. aufgrund einer Anfrage/Begehungsabsicht 
 inner und/oder außerkirchlicher Dienststellen 
(vgl. § 15),

3. aufgrund baulicher Notwendigkeiten (vgl. § 16 
Absatz 1 und § 26 Absatz 4),

durch das Bischöfliche Bauamt und, sofern Maßnah
men nach § 8 oder § 29 betroffen sind, durch das Amt 
für Kirchenmusik. Erforderlichenfalls wird ein ge
meinsamer Ortstermin unter etwaiger Beteiligung 
weiterer Fachbehörden durchgeführt (vgl. § 15). So
fern bauliche Maßnahmen erfolgen sollen klärt das 
Bischöfliche Bauamt bzw. das Amt für Kirchenmu
sik den Projektkontext und legt die Projektziele vor
läufig fest.

§ 25 
Bedarfsanerkennung

(1) Sofern bei baulichen Instandsetzungs, Umbau und 
Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden und/ 
oder Außenanlagen nach durchgeführter Vorunter
suchung durch einen Architekten, Bau bzw. Fachin
genieur auf Basis der Kostenschätzung zu erwarten 
ist, dass die Summe von 2 Millionen Euro überschrit
ten wird, muss über die Prüfung des Bedarfs gemäß 
§ 24 Absatz 2 hinaus, ein Bedarfsanerkennungsver
fahren unter Anschluss der in Anhang I, Ziff. I.3. 
genannten Angaben und Unterlagen durchgeführt 
werden.

(2) Bei Neu und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie 
Nutzungsänderungen muss über die Prüfung des Be
darfs gemäß § 24 Absatz 2 hinaus ein Bedarfsaner
kennungsverfahren unter Anschluss der in Anhang I, 
Ziff. I.4. genannten Angaben und Unterlagen durch
geführt werden. Die Antragstellung hat vor Beizie
hung eines Architekten, Bau bzw. Fachingenieurs 
vor der Durchführung von Planungen sowie vor der 
Abstimmung mit der bürgerlichen Gemeinde zu er
folgen. Die Aufsichtsbehörde legt unter Einbezie
hung aller Beteiligten den Umfang der baulichen 
Maßnahme fest. Im Einvernehmen mit den örtlichen 
kirchlichen Rechtspersonen bzw. Dekanaten für den 
verfassten Bereich der Kirche in der Diözese Rotten
burgStuttgart wird entschieden, ob die bauliche 
Maßnahme im Wege der Einzelbeauftragung zu pla
nen oder als Architektenwettbewerb auszuschreiben 
ist. Eine Ausschreibung und Vergabe an einen Gene
ralübernehmer ist ebenso möglich. Die Bedarfsaner
kennung erfolgt durch das Bischöfliche Ordinariat 
mittels schriftlichen Bescheids. Dieser Bescheid 
stellt jedoch nicht die Genehmigung der baulichen 
Maßnahme oder die Realisierungszusicherung für 
einen bestimmten Zeitpunkt dar.

(3) Bei einer angestrebten Ausweitung des Kindergarten
engagements ist zunächst ein Antrag auf Zustim
mung des Bischöflichen Ordinariats unter Aspekten 
der Betriebsträgerschaft zu stellen. Die dazu notwen
digen Unterlagen sind im Organisationshandbuch der 
Diözese hinterlegt. Bei daraus resultierenden bauli
chen Maßnahmen ist eine Bedarfsplanung nach § 24 
und bei Erfüllung der entsprechenden Kriterien zu
sätzlich ein Bedarfsanerkennungsverfahren nach 
§ 25 Abs. 1 bzw. 2 durchzuführen.

§ 26 
Genehmigungsfreie Maßnahmen

(1) Instandhaltungen, Unterhaltungs und Reparaturleis
tungen mit Gesamtkosten von weniger als 25.000 € 
sind kirchenaufsichtsrechtlich genehmigungsfrei so
fern
1. keine liturgischen Orte betroffen sind,
2. deren Finanzierung allein über Eigen/Drittmit

tel der örtlichen kirchlichen Rechtsperson bzw. 
Dekanate möglich ist,

3. keine baurechtliche Genehmigung erforderlich 
ist,

4. keine denkmalschutzrechtliche Genehmigung 
erforderlich ist,

5. keine Glocken und Läuteanlagen betroffen sind,
6. keine Orgeln betroffen sind.

(2) Maßnahmen mit Gesamtkosten von weniger als 
250.000 € sind kirchenaufsichtsrechtlich genehmi
gungsfrei sofern
1. sie nicht sakral genutzte Gebäude, deren Ausstat

tung, Außenanlagen, Friedhöfe, Friedhofs
gebäude betreffen,

2. deren Finanzierung allein über Eigen/Dritt
mittel der örtlichen kirchlichen Rechtsperson 
bzw. Dekanate möglich ist,

3. keine baurechtliche Genehmigung erforderlich 
ist,

4. keine denkmalschutzrechtliche Genehmigung 
erforderlich ist,

5. keine Glocken und Läuteanlagen betroffen sind,
6. keine Orgeln betroffen sind,
und im Vorfeld eine Bedarfsprüfung nach § 24 er
folgt ist, eine mittelfristige Finanzplanung dem Bi
schöflichen Ordinariat vorliegt und die Maßnahme 
von der Aufsichtsbehörde nicht als genehmigungs
pflichtig eingestuft wurde.

(3) Die Vorhaltung von Mietobjekten ist nicht Aufgabe 
der örtlichen kirchlichen Rechtspersonen für den ver
fassten Bereich der Kirche in der Diözese Rotten
burgStuttgart. Maßnahmen an reinen Mietobjekten 
im kirchlichen Eigentum sind genehmigungsfrei, 
sofern nicht Maßnahmen zum Unterhalt und Erhalt 
wesentlicher kirchlicher Liegenschaften (Pfarrkir
chen, Pfarrhäuser, Gemeindehäuser, Kindergärten) 
erforderlich sind und deren Finanzierung nicht über 
Kirchensteuermittel erfolgt. Ob Maßnahmen zum 
Unterhalt und Erhalt wesentlicher kirchlicher Liegen
schaften erforderlich sind, lässt sich am Bauschau
protokoll erkennen. Im Zweifelsfall ist das Bischöfli
che Bauamt zu informieren und ggfs. eine 
Bedarfsprüfung nach § 24 durchzuführen.

(4) Bei Gefahr im Verzug ist umgehend das Bischöfliche 
Bauamt zu verständigen. Vorläufige Sicherungsmaß
nahmen zur Vermeidung von Personen und Sach
schäden sind genehmigungsfrei und sofort zu treffen. 
Derartige Maßnahmen oder auch die Sperrung von 
Objekten können unter den genannten Voraussetzun
gen auch vom Bischöflichen Bauamt angeordnet wer
den. Ähnliches gilt hinsichtlich von Glocken und 
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Läuteanlagen sowie Orgelbauten auch für das Amt 
für Kirchenmusik. 

§ 27 
Genehmigungspflichtige Maßnahmen

(1) Alle sonstigen nach § 26 nicht genehmigungsfreien 
Maßnahmen sind kirchenaufsichtsrechtlich geneh
migungspflichtig.

(2) Bei Veräußerungen und Erwerb von Gebäuden, 
Grundstücken oder Teilen von Gebäuden und Grund
stücken wird auf die einschlägigen Paragrafen der 
KGO verwiesen.

(3) Die Anschaffung, die Erweiterung, der Umbau, die 
Restaurierung, die Instandsetzung oder der Verkauf 
von Orgeln bedarf der Genehmigung durch das Bi
schöfliche Ordinariat. Darüber hinaus sind Orgel
baumaßnahmen, die für das Instrument von wesent
lichem Belang sind und außerhalb gewöhnlicher 
Wartungsarbeiten liegen, genehmigungspflichtig, 
ausgenommen sind betriebssichernde Reparaturen 
mit Gesamtkosten von weniger als 2.500, €, die den 
Bestand des Instruments nicht verändern. Diese sind 
dem Amt für Kirchenmusik anzuzeigen. Für Orgel
baumaßnahmen gilt ein eigenständiges, vom Amt für 
Kirchenmusik als zuständige Aufsichtsbehörde koor
diniertes Genehmigungsverfahren. Dieses ist auch 
dann einzuhalten, wenn Orgelbaumaßnahmen im 
Rahmen von baulichen Maßnahmen und Renovie
rungsmaßnahmen des Kirchengebäudes durchge
führt werden. Das Verfahren und sonstige Belange in 
Bezug auf Orgelbaumaßnahmen sind in § 29 gere
gelt.

§ 28 
Genehmigung und Finanzierung von Maßnahmen

(1) Vor Beginn bzw. Weiterführung einer Maßnahme 
muss die Finanzierung sichergestellt werden. Für die 
Finanzierung wird auf die „Richtlinien für Sonderzu
weisungen des Ausgleichstocks an Kirchengemein
den (Ausgleichstockrichtlinien)“ sowie die Richtli
nien der von der Diözese RottenburgStuttgart 
eingerichteten Fonds verwiesen.

(2) Der Haushaltsplanung der örtlichen kirchlichen 
Rechtspersonen bzw. Dekanate für den verfassten 
Bereich der Kirche in der Diözese RottenburgStutt
gart ist ein fünfjähriger Finanzplan zugrunde zu le
gen. Als Grundlage für den Finanzplan ist ein Inves
titionsprogramm aufzustellen und vom 
Kirchengemeinderat im Zusammenhang mit dem 
Haushaltsplan zu beschließen. In das Investitionspro
gramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
nach Jahresabschnitten aufzunehmen (vgl. HKO). 
Für die örtlichen kirchlichen Rechtspersonen bzw. 
Dekanate für den verfassten Bereich der Kirche in 
der Diözese RottenburgStuttgart, die bei der Haus
halts, Kassen und Rechnungsführung noch keine 
doppelte Buchführung anwenden, findet – soweit 
nichts anderes bestimmt ist – § 86 Abs. 2 HKO An
wendung. 

(3) Für kirchenaufsichtsrechtlich genehmigungspflich
tige Maßnahmen ist ein Antrag beim Bischöflichen 
Ordinariat zu stellen (vgl. § 23 Absatz 1, Antragsun
terlagen entsprechend Anhang I Ziff. I.1.). Der An
trag wird ab vollständigem Eingang der Unterlagen 

bearbeitet. Ist die Vorlage der vollständigen Unter
lagen innerhalb eines Monats nach Eingang beim 
Bischöflichen Ordinariat nicht möglich, kann ein 
Antrag durch das Bischöfliche Ordinariat zurückge
wiesen werden.

(4) Vor einem Antrag auf kirchenaufsichtsrechtliche Ge
nehmigung für bauliche Maßnahmen nach § 27 hat 
das Verwaltungszentrum nachzuweisen, dass Folge
kosten von den örtlichen kirchlichen Rechtspersonen 
bzw. Dekanaten für den verfassten Bereich der Kir
che in der Diözese RottenburgStuttgart leistbar sind.

§ 29 
Anschaffung, Erweiterung und Instandsetzung 

von Orgeln
(1) Anträgen auf aufsichtsrechtliche Genehmigung sind 

bei Orgelbaumaßnahmen die Antragsunterlagen ent
sprechend Anhang I, Ziff. I.2 beizufügen.

(2) Für die Finanzierung von Orgeln und Orgelbaumaß
nahmen gelten die Richtlinien bezüglich der rechtli
chen Vorgaben sowie der Finanzierung von Orgel
baumaßnahmen und sonstigen Maßnahmen an 
Orgeln. 

(3) Zur sorgfältigen Vorbereitung und Planung von Neu
anschaffungen und Erweiterungen haben die örtli
chen kirchlichen Rechtspersonen bzw. Dekanate für 
den verfassten Bereich der Kirche in der Diözese 
RottenburgStuttgart zur Bedarfsprüfung ein Grund
satzgespräch mit Vertretern des Bischöflichen Ordi
nariats (Orgelsachverständiger, Architekt des Bau
amts) und dem Verwaltungszentrum zu führen. Nach 
diesem Vorgespräch hat der zuständige Orgelsach
verständige hinsichtlich Disposition, Werkaufbau, 
Materialbeschaffenheit und Ausführung ein Gutach
ten zu erstellen und dem Bischöflichen Ordinariat zu 
übergeben. Ausschreibungen an Orgelbaufirmen wie 
auch in diesem Zusammenhang eventuelle weitere 
Maßnahmen in der Kirche (z. B. an der Empore etc.) 
dürfen erst nach Bedarfsanerkennung und Abklä
rung der Finanzierung durch das Bischöfliche Ordi
nariat erfolgen.

(4) Die Bauaufsicht im Orgelwesen liegt beim Amt für 
Kirchenmusik und erfolgt über die Bischöflichen Or
gelsachverständigen. Die Zuweisung eines Bischöfli
chen Orgelsachverständigen erfolgt nach Antragstel
lung durch das Verwaltungszentrum beim Amt für 
Kirchenmusik.

(5) Der Zustand von Orgeln wird von den Bischöflichen 
Orgelsachverständigen auf Anfrage der örtlichen 
kirchlichen Rechtspersonen bzw. Dekanate für den 
verfassten Bereich der Kirche in der Diözese Rotten
burgStuttgart mit Erstellung eines Gutachtens fest
gestellt.

(6) Bei baulichen Maßnahmen und Veränderungen des 
Kirchenraums ist der jeweils zuständige bischöfliche 
Orgelsachverständige von Anfang an durch das Ver
waltungszentrum beizuziehen. 

(7) Erst nach Erteilung der formellen Genehmigung darf 
der Orgelbauvertrag unter Verwendung des diözesa
nen Vertragsformulars abgeschlossen werden. 

(8) Bei Orgelbauarbeiten wird die Abnahmeempfehlung 
vom Bischöflichen Orgelsachverständigen festge
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stellt und nach abschließender Prüfung vom Amt für 
Kirchenmusik ausgesprochen.

(9) Der Abschluss eines Orgelpflegevertrags unter Ver
wendung des diözesanen Vertragsformulars wird 
grundsätzlich empfohlen und bedarf der Genehmi
gung durch das Amt für Kirchenmusik. Die zugrunde 
liegenden Richtsätze werden durch diözesanen Erlass 
festgesetzt und über das Kirchliche Amtsblatt für die 
Diözese RottenburgStuttgart veröffentlicht.

§ 30 
Wahl und Beauftragung von Architekten 

und Sonderfachleuten
(1) Für die Durchführung von baulichen Maßnahmen ist 

die Beauftragung eines im Hinblick auf die geplanten 
Aufgaben geeigneten Architekten, Bau bzw. Fachin
genieurs erforderlich, der über eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung verfügt. In den Fällen nach 
§ 26 Absatz 1 und 4 kann von dieser Regelung abge
wichen werden.

(2) Die Wahl und Beauftragung von Architekten, Bau 
bzw. Fachingenieuren sowie Künstlern und Restau
ratoren bedürfen vor Beauftragung und Beginn der 
Planung der schriftlichen Zustimmung des Bischöf
lichen Ordinariats (vgl. KGO). Die Zustimmung 
kann verweigert werden wenn
1. der Architekt, Bau bzw. Fachingenieur nicht 

über die notwendige Qualifikation bzw. Zertifi
zierung verfügt (Titel, Kammermitgliedschaft 
etc.),

2. der Architekt, Bau bzw. Fachingenieur (zumin
dest für den Zeitraum der Baumaßnahme) nicht 
über eine entsprechende Haftpflichtversiche
rung verfügt,

3. der Architekt, Bau bzw. Fachingenieur sich in 
einer Schlichtung, einer rechtlichen Auseinan
dersetzung oder einem Rechtsstreit mit einer ört
lichen kirchlichen Rechtsperson bzw. einem De
kanat für den verfassten Bereich der Kirche in 
der Diözese RottenburgStuttgart innerhalb des 
diözesanen Zuständigkeitsbereichs oder einer 
diö zesanen Einrichtung befindet,

4. der Architekt, Bau bzw. Fachingenieur zum 
wiederholten Male oder in schwerwiegender 
Weise gegen die Regeln (speziell § 34 Absatz 3) 
der Bischöflichen Bauordnung verstoßen hat 
oder wenn gegen ihn ein strafrechtliches oder 
berufsrechtliches Verfahren wegen einer schwer
wiegenden Rechtsverletzung anhängig oder zu 
seinen Lasten abgeschlossen ist.

5. der Architekt, Bau bzw. Fachingenieur über 
mehrere Jahre überproportional viele Aufträge 
von kirchlichen Auftraggebern erhalten hat.

§ 31 
Verträge mit Architekten, Sonderfachleuten 

und Bauunternehmern
(1) Verträge mit Architekten, Bau bzw. Fachingenieu

ren sind genehmigungspflichtig. Hiervon ausgenom
men sind Maßnahmen, deren für das Honorar anre
chenbare Kosten unterhalb der Honorartafel (nach 
der aktuell gültigen Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure, HOAI*) liegen. In diesen Fällen ist 

eine Beauftragung auf Stundenbasis oder pauschal 
zu vereinbaren. Es gelten maximal die aktuellen diö
zesanen Stundensätze.
* lt. HOAI 2021 beträgt der Einstiegswert für anre-
chenbare Kosten bei Architektenleistungen für Ge-
bäude und Innenräume 25.000 € ohne MwSt.

(2) Die Beratung zur Vertragsgestaltung und die Geneh
migung der Verträge werden vom Bischöflichen 
Bauamt übernommen.

(3) Vor Einreichen der Vertragsunterlagen ist der Hono
rarvorschlag des Architekten, Bau bzw. Fachingeni
eurs an das Bischöfliche Bauamt zur Prüfung weiter
zuleiten.

(4) Erst nach kirchenaufsichtsrechtlicher Genehmigung 
erlangt der Vertrag rechtliche Gültigkeit.

(5) Bei allen Verträgen der örtlichen kirchlichen Rechts
personen bzw. Dekanate für den verfassten Bereich 
der Kirche in der Diözese RottenburgStuttgart über 
Baumaßnahmen sind die jeweiligen diözesanen Ver
tragsformulare zu verwenden, die auf der Homepage 
des Bischöflichen Bauamts eingestellt sind.

(6) Der Architekt hat den Leistungsverzeichnissen je
weils beim Versand die diözesane „Allgemeine Ver
tragsbedingung zum Bauvertrag“ als Anlage beizu
fügen. Die Bauverträge bedürfen nicht der 
Genehmigung durch das Bischöfliche Ordinariat.

(7) Wenn Schwierigkeiten bei der Aushandlung von Ver
trägen, die Maßnahmen im Sinne des § 1 betreffen, 
erkennbar werden oder wenn mit einem Rechtsstreit 
zu rechnen ist, muss umgehend das Bischöfliche Or
dinariat verständigt werden.

(8) Bei Streitigkeiten zwischen Vertragspartnern ist vor 
Beschreiten des ordentlichen Rechtswegs die Durch
führung eines Schlichtungsverfahrens bei der 
Schlichtungsstelle des Bischöflichen Ordinariats zu 
beantragen. Nur wenn dieses zu keiner gütlichen Ei
nigung führt und von Seiten der Schlichtungsstelle 
für gescheitert erklärt wird, steht der gerichtliche 
Klageweg offen.

§ 32 
Beginn einer Maßnahme

(1) Mit Maßnahmen darf erst begonnen werden, wenn 
bei genehmigungspflichtigen Maßnahmen die kir
chenaufsichtsrechtliche Genehmigung des Bischöfli
chen Ordinariats vorliegt oder bei genehmigungs
freien Maßnahmen die Voraussetzungen des § 24 
erfüllt sind.

(2) Darüber hinaus müssen erforderliche staatliche Ge
nehmigungen sowie die Finanzierungszusagen 
(Baufreigaben) Dritter schriftlich vorliegen.

§ 33 
Vergabe von Bauleistungen an Unternehmer

(1) Die Vergabe von Bauleistungen hat grundsätzlich 
entsprechend der aktuellen Vergabe und Vertrags
ordnung für Bauleistungen (VOB/A – Allgemeine 
Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen) 
zu erfolgen.

(2) Grundsätzlich sind die Bauleistungen als ein Paket 
vom Architekten, Bau bzw. Fachingenieur auszu
schreiben.
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Diözese RottenburgStuttgart) durch Beschluss fest
gestellt. Der Beschluss wird unverzüglich an das 
Verwaltungszentrum weitergeleitet.

(5) Um eine Maßnahme ordnungsgemäß abzuschließen 
und etwaige restliche Zuschüsse anfordern zu können 
müssen dem Bischöflichen Ordinariat folgende Un
terlagen vorliegen:
1. Kostenfeststellung entsprechend Absatz 4, 
2. Auszug aus dem Bausachbuchauszug.

(6) Der Bauherr hat Sorge zu tragen, dass ein Architekt, 
Bau bzw. für die entsprechenden Fachgewerke ein 
Fachingenieur die Objektbegehung spätestens sechs 
Monate vor Ablauf der Gewährleistungsfristen 
durchführt. Ist der Architekt, Bau bzw. Fachingeni
eur ohnehin im Rahmen seines Vertrages mit der 
Leistungsphase 9 HOAI beauftragt, hat er hierzu die 
erforderlichen Termine rechtzeitig mit dem Bauher
ren zu vereinbaren.

§ 37 
Schlussvorschriften

(1) Die Bischöfliche Bauordnung für die örtlichen kirch
lichen Rechtspersonen und Dekanate für den verfass
ten Bereich der Kirche in der Diözese Rottenburg
Stuttgart tritt mit Wirkung zum 01.01.2023 in Kraft. 
Sie ist im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese 
RottenburgStuttgart zu veröffentlichen. Die zum 
01.01.2018 in Kraft gesetzte Bischöfliche Bauord
nung für die örtlichen kirchlichen Rechtspersonen 
und Dekanate für den verfassten Bereich der Kirche 
in der Diözese RottenburgStuttgart und die hierzu 
erlassenen Durchführungsvorschriften und ergän
zenden Regelungen treten mit Ablauf des 31.12.2022 
außer Kraft. 

(2) Unberührt bleiben die einschlägigen Bestimmungen 
des CIC, der KGO und der HKO in ihren jeweils gül
tigen Fassungen.

Anhang I 
Antragsunterlagen

I.1 Antragsunterlagen für genehmigungspflichtige 
Baumaßnahmen
Folgende Unterlagen sind dem Bischöflichen Ordina
riat vorzulegen:
1. Bauantragsblatt (Anhang II, Ziff. II.1), das vom 

örtlichen Verwaltungszentrum erstellt wird,
2. Maßnahmenbeschreibung durch den Architek

ten, Bau bzw. Fachingenieur,
3. Kostenberechnung durch den Architekten, Bau 

bzw. Fachingenieur unter Verwendung des diö
zesanen Formblatts (Anhang II, Ziff. II.2),

4. Beschluss der örtlichen kirchlichen Rechts
person bzw. des Dekanats für den verfassten 
 Bereich der Kirche in der Diözese Rottenburg
Stuttgart (Grundsatzbeschluss über die Durch
führung der Maßnahme und deren Finanzierung 
– Kopie Protokollauszug),

5. Honorarvorschlag des Architekten, Bau bzw. 
Fachingenieurs unter Verwendung des jeweili
gen diözesanen Formblatts,

6. Erläuterung zur Finanzierung in Abstimmung 
mit dem Bischöflichen Ordinariat durch das ört
liche Verwaltungszentrum.

Bei Neubau, Umbau und Erweiterungsbaumaßnah
men und Abbruch sind zusätzlich folgende Unterla
gen vorzulegen:
7. Planunterlagen (Lageplan, Grundrisse, Schnitte, 

Ansichten etc.) durch den Architekten, Bau bzw. 
Fachingenieur.

Bei Objekten mit finanzieller Beteiligung Dritter 
(z. B. Kindergärten, Kirchtürme etc.) sind des Weite
ren folgende Unterlagen einzureichen:
8. Schriftliche Zusage über die finanzielle Beteili

gung und deren Höhe durch den finanziell Betei
ligten (z. B. bürgerliche Gemeinde).

Bei substanzerhaltenden Maßnahmen:
9. Schadenskartierung, gegebenenfalls Gutachten.
Bei Maßnahmen, die Urheberrechtsbelange betref
fen:
10. Schriftliche Zustimmung des Urheberrechtsin

habers.
I. 2 Antragsunterlagen für Orgelbaumaßnahmen

1. Kostenangebot der Lieferfirma,
2. bei Neu und Umbauten zusätzlich Pläne, Zeich

nungen sowie einen rechnerischen Nachweis zur 
statischen Belastung,

3. Stellungnahme des Orgelsachverständigen,
4. Grundsatzbeschluss der örtlichen kirchlichen 

Rechtsperson bzw. des Dekanats für den verfass
ten Bereich der Kirche in der Diözese Rotten
burgStuttgart über die Durchführung der Maß
nahme und deren Finanzierung (Kopie 
Protokollauszug),

5. Erläuterung zur Finanzierung.
Darüber hinaus gegebenenfalls:
6. Schriftliche Zustimmung des Urheberrechtsin

habers bei Maßnahmen, die Urheberrechtsbe
lange betreffen,

7. Genehmigung, die nach den Vorschriften des 
Denkmalschutzgesetzes erforderlich ist.

I.3. Antragsunterlagen Bedarfsanerkennungsverfah-
ren (Maßnahme > 2 Mio. €)
1. Formblatt: Antrag auf Bedarfsanerkennung mit 

Angaben zu:
2. Kostenschätzung durch den Architekten,
3. Bauschauprotokolle aller kirchlichen Liegen

schaften,
4. Beschluss der örtlichen kirchlichen Rechtsper

son bzw. des Dekanats für den verfassten Be
reich der Kirche in der Diözese Rottenburg
Stuttgart mit Datumsangabe.

I.4. Antragsunterlagen für Bedarfsanerkennungsver-
fahren bei Neu- und Erweiterungsbaumaßnah-
men sowie Nutzungsänderungen
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